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Auf Grund von Art, 22 Abs. 6 Halbsatz 2 und
Art. 67 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 des Gesetzes uber die Leis-
tungslaufbahn und die FachÌaufbahnen der bayeri-
schen Beamten und Beamtinnen (Leistungslauf bahn-
gesetz - LlbG) vom 5. August 2010 (GVBI S. 410, 571,
BayRS 2030-1-4-F) erlassen die Bayerischen Staats-
ministerien des Innern, für Wissenschaft, Forschung
und Kunst, für Unterricht und Kultus, filLr Wirtschaft,
Infrastruktur, Verkehr und Technologie, fúr Umwelt
und Gesundheit und fùr Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten im Einvernehmen mit dem Bayerischen
Staatsministerium der Finanzen und mit Zustimmung
des Bayerischen Landespersonalausschusses folgen-
de Verordnung:
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Teil 1

Gemeinsame Vorschriften

Abschnitt 1

Allgemeine Bestimmungen

01

Fachlicher Schwerpunkt und Geltungsbereich

(1) h der Fachlaufbahn VerwaÌtung und Finanzen
wird der fachliche Schwerpunkt nichttechnischer Ver-
waltungsdienst gebildet.

(2) Auf Prüfungen und Leistungsnachweise nach
dieser Verordnung sind die Vorsch¡iften der Allge-
meinen Prúfungsordnung (APO) anzuwenden, soweit
diese Verordnung nichts anderes bestimmt.

$2

Aufk¡au und Ziel der Ausbildung

(1) lDer Vortrereiturgsdienst besteht aus einem
berufspraktischen und einem fachtheoretischen Teil.
2Die zur Ausbildungsqualifizierung fùr die Amter ab
der zweiten und dritten Qualifikationsebene zugelas-
senen Beamten und Beamtinnen werden gemeinsam
mit den Regelbewerbern und Regelbewerberinnen
nach den fúr diese geltenden Bestimmungen ausge-
bildet und geprüft.

(2) Die Ausbildung vermittelt den Beamten und
Beamtinnen die erforderliche Fachkompetenz sowie
die persönlichen und sozialen Kompetenzen fü¡ ver-
antwortliches berufliches Handeln.

$3

Pflichten

tDie Beamten und Beamtinnen sind zu sorgfäl-
tigem und gewissenhaftem Lernen verpflichtet. 'zSie
mùssen an den LehrveranstaÌtungen teilnehmen und
die ihnen zur Aust¡ildung gestellten Aufgaben erfül-
Ien. 3Die fiir die Ausbildung und die Prùfungen er-
forderlichen Lehr- und Hi-lfsmittel haben sie selbst zu
beschaffen.
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$4

Dienstbezeichnung

Die zur Ableistung des Vorbereitungsdienstes in
das BeamtenverhäItnis auf Widerruf berufenen Be-
amten und Beamtinnen fùhren für den Einstieg in der
zweiten Qualifikationsebene die Dienstbezeichnung
,, Regierungssekretäranwärter " oder ,, Regierungsse-
kretäranwärterin" bzw.,,Verwaltungssekretäranwär-
ter" oder,,Verwaltungssekretäranwärterin" und fúr
den Einstieg in der dritten Qualifikationsebene die
Dienstbezeichnung,,Regierungsinspektoranwärter"
oder,,Regierungsinspektoranwärterin" bzw.,,Ver-
waltungsinspektoranwärter" oder,,Verwaltungsins-
pektoranwärterin ".

Ak¡schnitt 2

B eruf spraktische Ausbildung

$5

Grundsätze

tlm berufspraktischen Teil sollen die Beamten
und Beamtinnen in den Ausbildungsbehörden ihrem
Ausbildungsstand entsprechend Einzelfålle des Ge-
schäftsablaufs selbstständig behandeln. zMit Vertre-
tungen und Aushilfen dürfen sie vor der Qualifikati-
onsprùfung nur kurzzeitig beauftragt lverden, wenn
dadurch die Ausbildung gefördert wird. 3Die Beamten
und Beamtinnen sollen am Publikumsverkehr und
nach entsprechender Vorbereitung an Dienstbespre-
chungen und an Sitzungen von Kollegialorganen
teilnehmen. alhnen soll ermöglicht werden, Einrich-
tungen des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft
kennenzulernen,

$6

Ausbildungsbehörden

(1) lDie berufspraktische Ausbildung wird an den
Ausbildungsbehörden durchgeführt. 2Ausbildungsbe-

hörden sind fùr die Beamten und Beamtinnen

der Staatsverwaltung die Landratsämter und die
Regierungen,

2. der Bezirke die Bezirke selbst, die Regierungen,
die Landratsämter und die k¡eisfreien Gemein-
den,

3. der Landkreise die Landratsämter und die Regie-
rungen,

4. der kreisfreien Gemeinden die Gemeinden selbst,

5, der kreisangehörigen Gemeinden und der Ver-
waltungsgemeinschaften die Gemeinden bezie-

4

hungsweise Verwaltungsgemeilschaften selbst
sowie die Landratsämter,

6. sonstiger Dienstherren die Behörden des Dienst-
herrn und die Landratsämter.

(2) tZrtsàtzIicî zu Abs. 7 Satz 2 Nr. 1 sind Ausbil-
dungsbehörden für die Beamten und Beamtinnen

1. der allgemeinen inneren Verwaltung das Bayeri-
sche Landesamt frir Statistik und Datenverarbei-
tung,

2. der Staatsbauverwaltung die Staatlichen Bauäm-
ter und Autobahndireklionen,

3. der Polizeiverwaltung die Präsidien der Bayeri-
schen Po[zei, das Bayerische Landeskriminalamt
oder das Bayerische Polizeiverwaltungsamt,

aus dem Bereich des Staatsministeriums fùr Wis-
senschaft, Forschung und Kunst die Universitáten
und die Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften, Fachhochschulen,

5. aus dem Bereich des Staatsministeriums für Um-
welt und G esundheit die Wasserwirtschaf tsämter,

6. aus dem Bereich des Staatsministeriums für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten die Amter
fùr Ernährung, Landwirtschaft uld Forsten und
andere Behörden der Landwìrtschafts- bzw, der
Forstverwaltung.

2Die Beamten und BeamtÍnnen nach Satz 1 sind in
der Ausbildung fùr den Einstieg in der zweiten Quali-
fikationsebene mildestens zwei Monate, für den Ein-
stieg in der dritten Qualifikationsebene mindestens
drei Monate bei einem Landratsamt auszuL¡ilden.

(3) tSind nach Abs. 1 und 2 andere Behörden als
die des Dienstherrn Ausbildungsbehörden, führen sie
die Ausbildung irn Rahmen ihrer LeistungsfähÍgkeit
du¡ch. 1/or der Zuweisung ist das Einvernehmen mit
diesen Ausbildungsbehörden herbeizufùhren.

(4) tDie Ausbildungsleitstelle kann bestimmen,
dass die Beamten und Beamtinnen bei einer anderen
staatlichen oder kommulalen Behörde oder bei einem
Verwaltungsgericht ausgebildet werden,'?Das Staats-
ministerium des Innern kann andere Ausbiìdungsbe-
hörden zulassen, wenn dadurch die Ausbildung ge-
fördert wird, sSoweit die Austrildung nach Satz 1 im
Bereich einer anderen obersten Dienstbehörde oder
einer anderen juristischen Person des öffentìichen
Rechts stattfindet, ist deren Einvernehmen herbeizu-
führen.

(5) tDie Ausbildungsleitstelle kann zulassen, dass
bis zu drei Monate der berufspraktischen Ausbil-
dung bei einem privatwirtschaftlichen Unternehmen
oder einer geeigneten Stelle im Ausland abgeleistet
werden. 2Das Staatsministerium des Innern kann Ab-
weichungen von Satz 1 zulassen, wenn dadurch die



Ausbildung gefördert wird

$7

AusbiÌdungsleitstelle

rDie Ernennungsbehörde oder die von ihr be-
stimmte Behörde ist als Ausbildungsleitstelle für die
Durchfüh¡ung der berufspraktischen Ausbildung
bei den Ausbildungsbehörden in ihrem Bereich ver-
antwortlich, '?Findet die Ausbildung außerhalb die-
ses Bereichs statt, liegt die Verantwortung bei der
jeweiligen Ausbildungsbehörde. 3Die Ausbildungs-
leitstelle weist die Beamten und Beamtinnen der
Ausbildungseinrichtung und den Ausbildungsbe-
hörden ftir die einzelnen Ausbildungsabschnitte zu.
aBei der Zuweisung an die Ausbildungseinrichtun-
gen bestätigt die Ausbildungsleitstelle das Vorliegen
der Zulassungsvoraussetzungen. sDie Ausbildungs-
leitstelle kann den Besuch zusätzlicher Lehrgänge
oder Veranstaltungen, die der Ausbildung dienen,
anordnen,

$B

Ausbildungsleiter und Ausbilder

(1) rJede AusbiÌdungsbehörde bestimmt eine Per-
son, die die Ausbildung leitet. '?Die Ausbildungslei-
tulg und deren Stellvertretung können nur Beamte
und Beamtinnen aus dem fachlichen Schwerpunkt
nichttechnischer Verwaltungsdienst wahrnehrnen,
die mindestens ein Amt der Besoldungsgruppe A 10
innehaben sollen, sowie Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen, die vergleichbare Tätigkeiten aus-
üben.

(2) LDer Ausbildungsleiter oder die Ausbil-
dungsleiterin steuert die berufspraktische Ausbil-
dung nach Maßgabe eines Ausbildungsplans, der
die jeweiligen Ausbildungsbereiche, die Zeiträume
der Zuweisungen nnd die Ausbilder uncl Ausbilde-
rinnen festlegt. 'zDie Beamten und Beamtinnen er-
halten jeweils eine Kopie ihres Ausbildungsplans.
3Der Ausbildungsleiter oder die Ausbildungsleiterin
überprùft die Beschäftigungsnachweise und infor-
miert sich ùber die Ergebnisse der Leistungsnach-
welse.

(3) Während der berufspraktischen Ausbildung
si¡d der jeweilige Ausbildungsleiter oder die jeweili-
ge Ausbildungsleiterin sowie die Ausbilder und Aus-
bilderinnen im Rahmen ihrer Ausbildungstätigkeit
Vorgesetzte der Beamten und Beamtinnen.

$s

Erholungsurlaub

Der Erholungsurlaub soll während der berufs-
praktischen Ausbildung eingebracht werden.
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$10

Beschäf tigungsnachweis

lDie Beamten und Beamtinnen führen für die
Dauer der berufspraktischen Ausbildung jeweils ei-
nen Beschäftigungsnachweis. 'zDarin haben sie zu
vermerken, mit welchen Arbeiten sie in den einzel-
nen Ausbildungsbereichen beschäftigt worden sind.
3Der Beschäftigungsnachweis ist dem jeweiligen Aus-
bildungsleiter oder der jeweiligen Ausbildungsleite-
rin monatlich sowie beim Wechsel des Ausbildungs-
bereichs und beim Wechsel der Ausbildungsbehörde
vorzulegen und von diesen abzuzeichnen.

$ 11

Leistungsberichte

(1) rDie Austrilder und Ausbilderinnen erstellen
beim WechseÌ des Ausbildungsbereichs fùr den Aus-
bildungsleiter oder die Ausbildungsleiterin Berichte
über die Eignung, die Fähigkeiten, die praktischen
Leistungen, den Fleiß, die Fùhrung und den Stand
der Ausbil.dung der Beamten und Beamtinnen. '?Die-
se sind den betreffenden Beamten und Beamtinnen
zu eröffnen und mit ihnen zu erörtern. 3Die Beam-
ten und Beamtinnen können hierzu eine schriftliche
Stellungnahme verfassen. aDer Ausbildr-rngsleiter
oder die Ausbildungsleiterin übermitteln der AusbiL-
dungsleitstelle die Leistungsberichte einschließlich
eventueller Stelìungnahmen nach Satz 3 bei jedem
Wechsel der Ausbildungsbehörde und am Ende der
Ausbildungsabschnitte der berufspraktischen Aus-
bildung.

(2) IDie Ausbildungsleitstelle erstellt bei der Aus-
bildung für den Einstieg in der zweiten Qualifikations-
ebene am Ende des Praktikums IV bei der Ausbildung
fùr den Einslieg in der dritten Qualifikationsebene am
Ende des Praktikums 3 eìnen zusammenfassenden
Leistungsbericht über die bisher abgeleisteten Prak-
tika, in dem festgestellt uird, ob die Beamten und Be-
amtinnen das Zieì der berufspraktischen Ausbildung
erreicht haben. 'zDabei ist die Gesamtleistung bel der
Ausbildung fùr den Einstieg in cler zweiten Qualifi-
kationsebene mit einer Note nach der Notenskala der
Allgemeinen Prüfungsordnung, bei der Ausbildung
für den Einstieg in der dritten Qualifikationsebene
gemäß g 48 zu krewerten. 3Das Ziel der Ausbildung
ist nicht erreicht, wenn im zusammenfassenden Leis-
tungsbericht eine schlechtere Bewertung als mit der
Note ,, ausreichend " erf olgt; davon ist beim Einstieg in
der dritten Qualifikationsebene das Prüfungsamt spä-
testens vier Monate nach Ablauf des Praktikums 3 zu
nnterrichten.

(3) Die Ausbildungsleitstelle kann von dem Aus-
bildungsleiter oder der Ausbildungsleiterin weitere
Leistungsberichte anfordern, die Zusammenfassung
mehrerer Leistungsberichte anordnen sowie ihm oder
ihr die Erstellung und Erörterung des zusammenfas-
senden Leistungsberichts übertragen.
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(4) lDie Beamten und Beamtinnen erhalten einen
Abdruck ihres zusammenfassenden Leistungsbe-
richts. '?Dieser ist mit ihnen zu erörtern.

Abschnitt 3

Fachtheoretische Ausbildung

012

Ausbildungseinrichtun gen

¡1) rDie fachtheoretische Ausbildung wird an den
Ausbiìdungseinrichtungen durchgefùhrt. 'ZAusbil-
dungseinrichtungen sind

7, fùr die Ausbildung für den Einstieg in der zweiten
Qualifikationsebene die Bayerische Verwaltungs-
schuÌe,

2. für die Ausbildung fùr den Einstieg in der dritten
Qualifikationsebene die Fachhochschule für öf-
fentLiche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern,
Fachbereich Allgemeine Innere VerwaÌtung,

(2) Während der fachtheoretischen Ausbildung
sind der Leiter oder die Leiterin der jeweiligen Aus-
bildungseinrichtung sowie die von diesen beauftrag-
ten Personen Vorgesetzte der Beamten und Beamtin-
nen,

$13

Prùfulgsamt

lBei den Ausbildungseinrichtungen wird jeweils
ein Prúfungsamt eingerichtet, dem sämtliche Aufga-
ben nach $ 13 Abs. 3 APO übertragen werden. 2Die

Leitung des Prùfungsamts an der Fachhochschule frir
öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern,
Fachbereich Allgemeine Innere Verwaltung, ist vom
Fachbereichsleiter im Einvernetrmen mit dem Staats-
ministerium des Innem zu bestellen.

014

Prüfer

(1) Prüfer und Prüferinnen sind ohne besonde-
re Bestellung die ordentlichen und stellvertretenden
Mitglieder des jeweiligen Prùfungsausschusses sowie
die hauptamtlichen Lehrpersonen der jeweiligen Aus-
bildungseinrichtung.

(2) Als Prüfer und Prüferinnen können bestellt
werden:

7. andere als die in Abs, 1 genannten Lehrperso-
nen der Bayerischen Verwaltulgsschule und der
Fachhochschule für öffentliche Verwaltunq und

Rechtspflege in Bayern, Fachbe¡eich Allgemeine
lnnere Verwaltung,

2. Beamte und Beamtinnen im fachlichen Schwer-
punkt nichttechnischer Verwaltungsdienst sowie

3. Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die ver-
gleichbar qualifiziert sind,

(3) tDie Prùfer und Pniferinnen nach Abs. 2 sollen

bei der Ausbildurg fùr den Einstieg in der zwei-
ten Qualifikationsebene mindestens ein Amt der
Besoldungsgruppe A 7 innehaben oder vergleich-
bar qualifiziert sein,

2. bei der Ausbildung fùr den Einstieg in der dritten
Qualifikationsebene mlndestens ein Amt der Be-
soldungsgruppe A 10 innehaben oder vergleich-
bar qualifizie¡t sein sowie

3. über eine elnschlägige Berufserfahrulg verfügen.

']Die Prüfer und Prüferinnen werden jeweils im Be-
nehmen mit ihrer Dienstbehörde auf die Daue¡ von
fünf Jahren bestellt.

(4) 1Außer durch Zeitablauf endet die Prüferei-
genschaft rnit der Abberufung aus wichtigem Grund,
im Übrigen mit Vollendung des 68. Lebensjahres. 2In

jedem FaIl ist die Prùfereigenschaft bls zum Absch-luss
der bis dahin bekannt gemachten Prüfungen wirksam.

$ls

Pnifungskommissionen für die mùndliche Prüfulg

(1) Zur Akrnahme der mùndlichen Prüfung im
Rahmen der Qualifikationspriifung werden aus dem
Kreis der Prüfer und Pniferinnen Prüfungskommissi-
onen gebi-ldet.

(2) lJede Prùfungskommission besteht aus zwei
Mitgliedern. '?Ein Mitglied führt den Vorsitz, das an-
dere ist beisitzendes Mitglied. 3Das vorsitzende Mit-
glied soll mindestens ein Amt der Besoldungsgruppe
A 10 innehaben oder vergleichbar quaLifiziert sein
und über ausreichend Prüfungserfahrung verfügen.

$16

Verhinderung

rEine auf Grund einer nicht zu vertretenclen Ver-
hinderung nicht oder nicht vollstándig abgelegte
mündliche Prúfung ist in vollem Umfang nachzuho-
Ien. '?Liegt während der Anfertigung der Diplomarbeit
ein Fall einer nicht zu vertretenden Verhinderung
von mindestens zwei Wochen vor, verlängert das Prù-
fungsamt auf Antrag die Bearbeitungszeit angemes-
sen. tln der Verlängerung erfolgt keine Freistellung,
aÜbersteigt die Verhinderung insgesamt die Dauer
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von zwei Monaten, gilt die Diplomarbeit als nicht ab-
gelegt.

Abschnitt 4

Sonstige Bestimmungen

$17

Verlängerulg des Vorbereitungsdienstes

rDer Vorbereitungsdienst kann von der Emen-
nungsbehörde bis zu einem Jahr verlängert werden,
wenn der Beamte oder die Beamtin

1, von einem Ausbildungsabschnitt der fachtheo-
retischen Ausbildung insgesamt mindestens drei
Viertel der Unte¡richtstage oder von der berufs-
praktischen Ausbildung insgesamt mindestens
drei Monate versäumt hat, wotrei Zeiten des Er-
holungsurlaubs, einer Dienstbefreiung oder eines
Urlaubs nach $$ 18 bis 20 der Urlaubsverordnung
außer Betracht bleiben, oder

2. nicht zur Qualifikationsprüfung oder Teilen von
ihr zugelassen ist.

2Die Ernennungsbehörde bestimmt die zu wiederho-
lenden Ausbildungsabschnitte. 3Soweit Ausbildungs-
abschnitte unterbrochen oder ihr Ziel nicht erreicht
wurde, sollen diese wiederholt werden.

$18

Er gänzender Vorbereitungsdienst

tBei erstmaligem Nichtbestehen der Qualifikati-
onsprùfung sollen die Beamten u¡rd Beamtinnen im
ergänzenden Vorbereitungsdìenst in den Arbeitsbe-
reichen eingesetzt werden, in denen ihre Kenntnisse
nach den Prùfungsergebnissen zu vertiefen sind. 2In

der Ausbildung für den Einstieg in der zweiten Quali-
fikationset¡ene nehmen die Beamten und Beamtinnen
an den der Wiederholungspnifung vorausgehenden
Fachlehrgängen IV und V gemäß $ 21 Abs. 1 Nrn. 7

und 9 teil. 3$ 7 Satz 3 gilt entsprechend.

Teil 2

Ausbildungsqualifizierung tür die Ämter
ab der zweiten Qualifikationsebene

$19

Zulassung

Für Beamte und Beamtinnen, die die in Art, 37
Abs, 2 Satz 1 Nr. 1 Halbsatz 1 und Nr. 2 sowie Satz 2

Halbsatz 2 des Leistungslaufbahngesetzes (LlbG) ge-
nannten Voraussetzungen fùr die Ausbildungsquali-
fizierung erfùllen, findet kein Zulassungsverfahren
statt.

TeiI 3

Einstieg in der zweiten Qualifikationsebene

Abschnitt 1

Vorbereitungsdienst

$20

Dauer der Ausbildung

rDie fachtheoretische und berufspraktische Aus-
bildung umfasst insgesamt 24 Monate. '?Die Ausbil-
dunq beqinnt am 1. September.

$21

Gliederung der Ausbildung

(1) Die Ausbildung gliedert sich in folgende Aus-
bildunqsabschnitte:

1. Fachlehrgalg I: mindestens zwei Monate,

2. Praktikum I: mindestens zwei Monate,

3. Fachlehrgang II: mindestens zwei Monate,

4. Praktikum II: zwei bis drei Monate,

5. Fachlehrgang III: mindestens einen Monat,

6. Praktikum III: drei bis vier Monate,

7. Fachlehrgang IV mindestens einen Monat,

8. Praktikum IV drei bis vier Monate,

9. Fachlehrgang V: mildestens einen Monat,

10. Praktikum V: drei bis vier Monate.

(2) Vor Beginn der Ausbildung legt die Bayerische
Verwaltungsschule Beginn und Ende der fachtheo-
retischen Austrildungsabschnitte fest, die insgesamt
höchstens 42 Wochen dauern.

ç22

Leistungsnachweise

(1) rIm Rahmen der fachtheoretischen Ausbildung
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haben die Beamten und Beamtinnen alle von der
Bayerischen Verwaltungsschule als Leistungsnach-
weise festgelegten Aufsichtsarbeiten und sonstigen
Arbeiten zu fertigen. '?Dat¡ei drirfen nur die von der
B ayerischen Verwaltungsschule j eweils zugelassenen
Hilfsmittel verwendet werden. 3Können Beamte und
Beamtinnen einen Leistungsnachweis aus Grùnden,
die sie nicht zu vertreten haben, nicht erbringen, ha-
ben sie die Verhinderung unverzüglich mìtzuteilen
und nachzuweisen, im FaII ei¡er K¡ankheit grund-
sätzlich durch ein ärztliches Zeugnis. aAndemfalls

wird jeder fehlende Leistungsnachweis mit der Note
,, ungenügend " bewertet.

(2) tDie Bayerische Verwaltungsschule leitet un-
verzùgLich nach Beendigung der Fachlehrgänge I bis
IV jeweils eine Notenübersicht zu den Leistungsnach-
weisen an die Ausk¡ildungsleitstellen, 'zMìt Beamten
und Beamtinnen, die einen schlechteren Notendurch-
schnitt als ,,ausreichend" erzielt oder in mehr als der
Hàlfte der Leistungsnachweise die Note ,,mangel-
haft" oder ,,ungenügend" erhalten haben, fúhrt die
Ar.rsbildungsleitstelle i¡rnerhalb von vier Wochen nach
Zugang der Notenùbersicht ein Beratungsgespräch,
3Darin soll erörtert werden, ob eine Weiterführung der
Ausbildung sinnvoll erscheint; auf $ 23 Abs. 4 des Be-
amtenstatusgesetzes soll hingewiesen werden.

$23

Inhalt der fachtheoretischen Ausbildung

(1) lDie fachtheoretische Ausbildung umfasst min-
destens 1 150 Unterrichtsstunden. 2Ein angemessener
Teil davon ist als Ubungen abzuhalten,

(2) Die fachtheoretische Ausbildung erstreckt sich
auf folgende Lehrfächer:

L Recht

a) Grundlagen des Rechts und der Rechtsan-
wendung einschließlich Allgemeine Einwei-
sung in Lem- und Arbeitstechniken,

b) Staatskunde einschließlich Grundzüge des
Europarechts,

c) Allgemeines Verwaltungsrecht, Verwaltungs-
verfahrensrecht, Grundzüge des Verwal-
tungsprozessrechts und Verwaltungskosten-
rechts,

d) Besonderes Verwaltungsrecht

aa) Kommunalrecht,

bb) Recht des öffenUichen Dienstes (ein-
schließlich Arbeits- und Tarifrecht),

cc) weitere ausgewählte Gebiete,

e) Grundzüge des Privatrechts, 3. einem Mitglied aus der allgemeinen inneren

f) Formen desVerwaltungshandelns,

2. Wirtschafts- und Finanzlehre:

a) Verwaltunqsbetriebswirtschaftslehre,

b) OffentLiche Finanzwirtschaft,

3. Verwaltungslehre:

a) sozialwissenschaftliche Grundlagen des Ver-
waltungshandelns, insbesondere Kommuni-
kation und Kooperation,

b) Verwaltungsorganisation.

(3) Im Rahmen des Lehrfachs Offentliche Finanz-
wirtschaft ist für die Beamten und Beamtinnen der
Staatsverwaltung die staatliche, fúr die übrigen Be-
amten und Beamti¡nen die kommunale Wirtschafts-
führung Gegenstand der Ausbildung, sofern sich die
Ernennungsbehörden im Benetrmen mit den Beamten
und Beamti¡nen nicht fúr das jeweils andere Lehrfach
entscheiden.

Abschnitt 2

Qualifikationsprüfung

Unte¡aL¡schnitt 1

Zuständigkeit und Prüfungsorgane

ç24

Durchfùhrung

Die Bayerische Verwaltungsschule führt am
Ende des Fachlehrgangs V die Qualifikationsprüfung
durch.

$2s

Bildung und Zusammensetzung
des Prùfungsausschusses

(1) Die Bayerische Verwaltungsschule bildet ei-
nen Prùfungsausschuss,

(2) lDer Prüfirlgsausschuss besteht aus

einem MitgLied aus dem Staatsministerium des
Innern, das mindestens ein Amt der Besoldungs-
gruppe A 14 inlehaben soll,

2. einem Mitglied aus der Bayerischen Verwaltungs-
schule, das mindestens ein Amt der Besoldungs-
gruppe A 14 innehaben soll,
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Staatsverwaltung, das mindestens ein Amt der
Besoldungsgruppe A 7 innehat,

4. drei Mitgliedern aus der Kommunalverwaltung.
Davon muss ein MitgLied mindestens ein Amt de¡
Besoldungsgruppe A 10 und ein Mitglied min-
destens ein Amt der Besoldungsgruppe A 7 inne-
haben; das weitere Mitglied muss in der zweiten
Qualifikationsebene einqestiegen sein.

'?Die Mitgìiecler mússen dem fachlichen Schwerpunkt
nichttechnischer Verwaltungsdienst angehören.

(3) Der Vorsitz wird im fùnfjährigen Wechsel
durch das Mitglied nach Abs, 2 Satz 7 Nr. 1 urd ei-
nem Mitglied nach Abs. 2 Satz I Nr, 4, das rnindestens
ein Amt der Besoldurgsgruppe A 14 innehaben soll,
ausgeùbt,

(4) lDie Mitglieder des Prüfi-rngsausschusses so-
wie ihre stellvertretenden Mitglieder werden von der
Bayerischen Verwaltungsschule im Benehmen mit ih-
rer Dienstbehörde auf die Dauer von fünf Jahren be-
stellt, 'zDie Besteììung der Mitglieder aus der Kommu-
nalverwaltung erfolgt zudem im Benehmen mit den
kommunalen Spitzenverbänden.

(5) llst die regelmäßige Amtszeit eines Mitglieds
abgelaufen, bleibt es Mitglied des Prùfulgsausschus-
ses, bis eine Person als Nachfolger bestellt ist. 2Au-

ßer durch Zeitablauf endet die Mitgliedschaft im Prü-
fungsausschuss

1. mit dem Wechsel des Dienstherrn,

2. mit der Beendigung des Beamtenverhältnisses
oder

3. mit der Abberufung durch die Bayerische Verwal-
tungsschule aus wichtigem Grund.

$26

Beschlussf ähigkeit und Beschlussfassung
des Prùfungsausschusses

(1) lDer Prùfungsausschuss ist beschlussfähig,
wenn alle Mitglieder geladen und mindestens das
vorsitzende Mitglied sowie drei weitere Mitglieder,
darunter rnindestens eirr Mitglied, das in der zweiten
Qualifikationsebene eingestiegen ist, anwesend sind.
'?Beschlüsse können auch im sch¡iftìichen Verfahren
gefasst werden, wenn kein Mitglied widerspricht,

(2) lDer Prùfungsausschuss entscheidet mit Stim-
menmehrheit.'?Bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des vorsitzenden Mitqlieds.

(3) lSitzungen des Prùfungsausschusses sind nicht
öffentlich; Mitglieder des Landespersonalausschusses
und Beamte und Beamtinnen seiner Geschäftsstelle
haben Zutritt. 2Der Prùfungsausschuss kann zu seinen
Sitzungen Vertreter der Bayerischen Verwaltungs-

schule, die mit Ausbildungs- und PrufungsangeÌegen-
heiten befasst sind, mit beratender Funktion zuziehen.

Unterabschnitt 2

Prüfungsanf orderungen und Prüfu ngsverf ahren

ç27

Zulassung und Ladung

(7\ Zur Qualifikationsprúfung wird zugelassen,
wer auf Grund des zusammenfassenden Leistungsbe-
richts das Ausbildungsziel erreicht hat.

(2) lDie zugelassenen Prüfungsbewerber und Prù-
fungsbewerberinnen werden zum sch¡iftlichen und
mündlichen Teil der Qualifikationsprùfung geladen.

'?Mit der Ladung werden die zugelassenen Hilfsmittel
bekannt gegeben.

028

Prùfungsteile, Prüfungsf ächer, Nichtöf f entlichkeit

(1) Die Qualifikationsprùfung besteht aus einem
schriftlichen und einem mùndlichen Teil.

(2) tPrúfungsfächer sind die Lehrfächer gemäß
g 23 Abs. 2. '?Bei der Prùfung liegt das Hauptgewicht
auf dem Grrrndlagen- und Methodenwissen, sDie Prü-
fung solÌ praxisorientiert und fächerùbergreifend aus-
gerichtet sein.

(3) lDie Qualifikationsprùfung ist nicht öffentlich;
Mitglieder des Landespersonalausschusses und Be-
amte und Beamtinnen seiner Geschäftsstelle haben
Zutritt. 'zBei der mùndlichen Prüfung können bis zur
Beratung der Prüfungsergebnisse Vertreter der be-
teiligten Staatsministerien, der Bayerischen Verwal-
tungsschule uld der kommunaLen Spitzenverbände
anwesend sein.

$29

Schriftliche Prüfung

(1) In der schriftlichen Prùfung haben die Prü-
fungsteilnehmer und Prúfungsteilnehmerinnen unter
Aufsicht in einer Bearbeitungszeit von jeweils drei
Stunden im Rahmen der Prüfungsfächer nach $ 28
Abs. 2 Satz 1 sechs Aufgaben zu fertigen, davon

1. eine Aufgabe mit dem Schwerpunkt aus dem
Lehrfach Kommunalrecht,

2, mindestens eine Aufgabe aus der Lehrfachgruppe
Wirtschafts- und Finanzlehre,

3. mindestens eine Aufgabe mit dem Schwerpunkt
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aus den weiteren ausgewähJten Gebieten des be-
sonderen Verwaltungsrechts.

(2) lDie Aufgaben sollen an aufeinanderfolgen-
den Arbeitstagen gefertigt werden. 2Pro Tag darf nur
eine Aufgabe gestellt werden.

$30

MriLndliche Prùfunq

[1) tDie mùndliche Prüfung fi¡det im Anschluss
an die schriftliche Prüfung statt. 2An der mündljchen
Prùfung darf nur tellnehmen, wer mindestens vier
Aufgaben der schriftlichen Prüfung bearbeitet hat,

(2) Die mündliche Prùfung dient der Feststellung
der Kompetenzen nach $ 2 Abs. 2.

(3) 'Die Prüfung erfolgt in Form einer Einzelprü-
fung,'?Die Prùfungsteilnehme¡ und Prüfungsteìlneh-
merinnen haben eine konkrete P¡axissituation zu
bewältigen und Fragen zu beantworten, sDie Gesamt-
prüfungsdauer beträgt 30 Minuten; hiervon entfallen
20 Minuten auf die Praxissituation. aDer Fragenteiì
kann sich entweder auf die Praxissituation oder auf
Kenntnisse aus den ribrigen Lehrfächern erstrecken.

(4) lln der mündlichen Prüfung wird eine Einzel-
note für die Beantwortung der Fragen und eine Ein-
zelnote fùr die Bewáltigung der Praxissituation erteilt.
'?Bei der Praxissituation sind die Kompetenzen nach
$ 2 Abs. 2 zu bewerten, 3Die Mitglieder der Prüfungs-
kommission setzen die beiden Einzelnoten in gemein-
samer Beratung fest. aDie EinzeLnoten errechnen sich
jeweils aus dem Durchschnitt der Bewertungen beider
Mitglieder. sDie Einzelnoten sind auf zwei Dezimal-
stellen zu berechnen; die dritte Dezimalstelle blelbt
unbenicksichtigt.

$31

Gesamtnoten, G esamtpnifungsnote

(1) lFür die schriftliche Prüfung und die münd-
Liche Prúfung werden Gesamtnoten gebildet. '?Die
Gesamtnote der schriftlichen Prúfung wird errechnet
aus der Summe der Einzelnoten, geteilt durch deren
Anzahl. 3Die Gesamtnote der mùndlichen Prüfung
wird errechnet aus der zweifachen Einzelnote fùr die
Bewältigung der Praxissituation und der einfachen
Einzelnote für die Beantwortung der Fragen, geteilt
durch drei. aDie Gesamtnoten sind auf zwei Dezimal-
stellen zu berechnen; die dritte Dezimalstelle bleibt
unberùcksichtigt.

(2) rDie Gesamtprüfungsrrote wird errechnet aus
der Summe der sechsfachen Gesamtnote der schriftli-
chen Prúfung, der dreifachen Gesamtnote der mùnd-
lichen Prùfung und der Durchschnittsnote der Leis-
tungsnachweise nach $ 22, geteilt durch zehn. 'zDie
Durchschnittsnote der Leistungsnachweise wird auf

2

zwei Dezimalstellen berechnet; die dritte Dezimalstel-
1e bleibt unberùcksichtigt.

$s2

Nichtbestehen

Die Qualifikationsprüfung ist nicht bestanden,
wenn

mehr als die Hälfte der schriftLichen Prúfungs-
arbeiten schlechter als,,ausreichend" bewertet
worden ist oder

die Gesamtprüfungsnote schlechter als,,ausrei-
chenrl " ist.

$33

Bekanntgabe der Ergebnisse

(1) Das vorsitzende Mitglied der Prüfulgskom-
mission fùr die mündliche Prüfung gibt den Prüfungs-
teilnehmern uld Prüfungsteilnehmerinnen unmittel-
bar nach der Feststellung des Prùfungsergebnisses
die Einzelnoten und die Gesamtnote der mùndlichen
Prüfung bekannt.

(2) PrüfungsteiLnehmer und Pni,{ulgsteilnehmerin-
nen, die die Qualifikationsprrifung bestanden haben,
erhalten ein Prufirngszeugnis, aus dem zu ersehen sind:

7. die Gesamtprüfulgsnote nach NotenstuJe und
Zahlenwert,

2. die Platzziffer mit Angabe der Anzahl aller Prü-
fungsteilnehmer und Prüfungsteilnehmerinnen
und der Zahl derjenigen, die die Prùfung bestan-
den haben, sowie der Zahl der Prúfungsteilneh-
mer und Prüfungsteilnehmerinnen mit gleicher
Platzzilfer,

3. die Einzelnoten als Zahlenwerte fùr die schriftli-
chen Pnifunqsarbeiten,

4. die Gesamtnote als Zahlenwert der schriftlichen
Prüfung,

5. die Gesamtnote als Zahlenwert der mündlichen
Prüfung sowie

6. die Durchschnittsnote der Leistungsnachweise.

(3) Prùfungsteilnehmer und Prüfungsteilneh-
merinnen, die die Prüfung nicht bestanden haben,
erhalten eine Bescheinigung, aus der die Gründe des
Nichtbestehens ersichtlich sind.

(4) Prufungsteilnehmern und Prùfungsteilneh-
me¡innen rvird auf Antrag ein zusâtzliches Zeugnis
ohne Angabe der Notenstufe und des Zahlenwerts er-
teilt, dass sie die Prüfung bestanden haben,
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(5) Das Prùfungsamt übermittelt dem Staatsmi-
nisterium des Innern und der Geschäftsstelie des
Landespersonalausschusses spätestens drei Mo-
nate nach Abschluss der mündlichen Prüfung eine
Auflistung der Prùfungsteilnehmer und Prüfungs-
teilnehmerinnen nach Prùfungsnoten und Platzzif-
fern.

$34

Wiederholung

(1) 1Prüfungsteilnehmer und Prüfungsteilneh-
merinnen, die die Qualifikationsprùfung nicht be-
standen haben oder ihre Prüfungsnote verbessern
wollen, können die Prùfung einmal wiederholen. 'zDie
Qualifikationsprúfung muss zum ersten Prùfungster-
min wiederholt werden, der auf die Aushändigung
oder Zustellung des Prüfungszeugnisses oder der
Bescheinigung über das Nichtbestehen der Prüfung
folgt.

(2) tZtr Wiederholungsprüfung ist zugelassen,
wer sich in einem ergänzenden Vorbereitungsdienst
befindet. 2Bewerber und Bewerberinnen, die keinen
ergänzenden Vorbereitungsdienst ableisten, haben
die Zu-lassung zur Wiederhoìungsprùfung beim Prü-
fungsamt zu dem in der Prúfungsbekanntmachung
genannten Zeitpunkt zu beantragen. 3$ 27 Abs. 2 gilt
entsprechend.

(3) Die Teilnahme an der Wiederholungsprùfung
setzt das Bestehen eines Beamtenverhältnisses nicht
voraus.

$35

Berufsbezeichnung

I Die bestandene Qualifi kationsprùfung berechtigt
dazu, die Berufsbezeichnung,,Verwaltungswirt" oder
,,Verwaltungswirtin" zu fùhren. 2Hierùbe¡ wird eine
gesonderte Urkunde von der Bayerischen Verwal-
tungsschule erteilt.

Teil 4

Ausbildungsqualifizierung für die Ämter
ab der dritten Qualifikationsebene

$36

Zulassungsverfahren

tDas Zulassungsverfahren wird von der Baye-
rischen Verwaltungsschule durchgeführt und min-
destens zwei Monate vor Beginn im Bayerischen
Staatsanzeiger ausgeschrieben, 'zEs soll einmal im Ka-
lenderj ahr stattfinden.

a

$37

Zulassungsausschuss

(1) lDie Bayerische VerwaltungsschuÌe bildet ei-
nen Zulassulgsausschuss.'zEr besteht aus

1. einem MitgLied aus dem Bereich der Bayerischen
Verwaltungsschule, das den Vorsitz führt,

einem Mitglied aus der allgemeinen inneren
Staatsverwaltung,

3. zwei MitgLiedern aus der Kommunalverwaltung
und

einem Mitglied aus dem Fachbereich Allgemeine
Innere Verwaltung der Fachhochschule für öffent-
liche Verwaltunq und Rechtspflege in Bayern.

:rDas vorsitzende Mitglied soll mindestens ein Amt der
Besoldungsgruppe A 14 innehaben. aDie übrigen Mit-
glieder solìen mindestens ein Amt der Besoldungs-
gruppe A 10 innehaben oder hauptamtliche Lehrper-
son des Fachbereichs Allgemeine Innere Verwaltulg
der Fachhochschule frhr öffentLiche Verwaltung und
Rechtspflege in Bayern sein. sDie Mitglieder mùssen
dem fachlichen Schwerpunkt nichttechnischer Ver-
waltungsdienst angehören.

(2) lDie MitgLieder und stellvertretenden Mitglie-
der werden von der Bayerischen Verwaltulgsschule
auf die Dauer von fünf Jahren bestellt, die Mitglieder
nach Abs. I Satz 2 Nrn. 2 bis 4 jeweils im Benehmen
mit ihrer Dienstbehörde. 2Die Bestellung der Mitglie-
der aus der Kommulalverwaltung erfolgt zudem im
Benehmen mit den komrnunalen Spitzenverbänden.

(3) Für die Beendigung der Mitgliedschaft im Zu-
lassungsausschuss gilt $ 25 Abs. 5 entsprechend.

(4) lDie Aufgatren des Zulassungsausschusses
entsprechen denen eines Prüfungsausschusses gemäß
0 13 APO. 2Die in $ 13 Abs. 3 APO genannten Auf-
gaben werden der Bayerischen Verwaltungsschule
übertragen.

(5) Der Zulassungsausschuss ist beschlussfähig,
wenn alle Mitglieder geladen und mindestens rÌas
vorsitzende Mitgtied sowie zwei weitere Mitglieder
anwesend sind; irn Ubrigen gilt $ 26 entsprechend.

$sB

Teilnahme am Zulassulgsverfahren

(1) Beamte und Beamtinnen können auf Antrag
der Ernennungsbehörde am Zulassungsverfahren für
die Ausbildungsqualifizierung teilnehmen.

(2) lDie Beamten und Beamtinnen werden zum
Zulassungsverfahren geladen. 2Mit der Ladung wer-
den die zugelassenen Hilfsmittel bekannt gegeben.

4
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(3) Die Beamten und Beamtinnen können bis zu
dreimal am Zulassungsverf ahren teilnehmen.

$3e

Inhalt des Zulassungsverf ahrens

lDie Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Zu-las-
sungsverfahren haben zwei schriftliche Aufsichtsar-
beiten anzufertigen, die aus meh¡eren Teilen bestehen
könlen.'?Prùfungsgegenstand sind Grundkenntnis-
se des allgemeinen Staats- und Verwaltulgsrechts,
staatsbürgerliches Wissen, Arbeitstempo, Arbeits-
sorgf alt, Auff assungs gabe, logisches D enkvermögen,
schriftliche Ausdrucksfähigkeit und Belastbarkeit.
3Der Zu-lassungsausschuss setzt fr,ir jede Arbeit eine
Bearbeitungszeit zwischen zwei und drei Stunden
fest.

$40

Ergebnis des Zulassungsverfahrens, Rangliste

[1) lDas Zulassungsverfah¡en ist erfolgreich ab-
geschlossen, wenn mindestens die Gesamtnote ,,aus-
reichend" erreicht wird. 'zDie Gesamtprüfungsnote er-
rechnet sich aus dem Durchschnitt der Einzelnoten fùr
die beiden schriftlichen Auf sichtsarkreiten.

(2) Die Teillehmer und Teilnehmerinnen und die
Ernennulgsbehörden erhalten jeweiÌs eine schriftli-
che Mitteilung über das erzielte Ergebnis und gege-
benenfalls über den Ranglistenplatz.

$41

Zulassung

1Über die Zulassung zur Ausbildungsqualifizie-
rung entscheidet unbeschadet der Voraussetzungen
nach Art, 37 Abs. 2 LlbG der Dienstherr nach Bedarf
und Rangliste. 2Mit der Ausbildung kann nur inner-
halb von zwölf Monaten nach Abschluss des Zulas-
sungsverfahrens begonnen werden. 3Kann mit der
Ausbildung innerhalb dieser Frist wegen der Beschàf-
tigungsverbote nach 0$ 2 und 4 Abs. 1 derBayerischen
Mutterschutzverordnung nicht begonnen werden,
verlångert sich diese Frist bis zum nächstmöglichen
Beginn der Ausbildung.

Teil 5

Einstieg in der dritten Qualifikationset¡ene

Abschnitt I

Vorbereitungsdienst

ç42

Dauer des Studiums

(1) lDas berufspraktische Studium dauert 15 Mo-
nate. 2Das fachtheoretische Studium dauert 21 Mo-
nate und umfasst mindestens 2 200 Lehrstunden; ein
angemessener Teil davon ist als Ubungen abzuhal-
ten.

(2) tDas Studium gliedert sich in folgende Ausbil-
dungsabschnitte:

1,. Fachstudienabschnitt 1 sieben Monate,

2. Praktikum 1 vier Monate,

3. Fachstudienabschnitt 2: drei Monate,

4. Praktikum 2: fünf Monate,

5. Fachstudienabschnitt 3r vier Monate,

6, Praktikum 3 drei Monate,

7. Fachstudienabschnitt 4 sieben Monate,

B. Praktikum 4 drei Monate

2Es beginnt am 1. Oktober. rZu Beginl des Fachstu-
dienabschnitts 4 sind die Studierenden sechs Wochen
zur Erstellung einer Diplomarbeit freigestellt,

(3) lAuf den Vort¡ereitungsdienst können von det
Ernennungsbehorde Zeiten einer praktischen Tätig-
keit, die dem Ziel des Vorbereitungsdienstes dienen,
sowie Zeiten eiler gastweisen Tejlnahme am Vorbe-
reitungsdienst bis zu einem Jahr angerechnet wer-
den. '?Wird die Ausbildungsqualifizierung in ihrem
berufspraktischen Teil um ein Jahr gekürzt, setzen
die Studierenden das Studium nach dem Fachstudìen-
abschnitt 1 im Fachstudienabschnitt 3 des vorherge-
henden Studienjahrgangs fort, kehren danach in den
Fachstudienabschnitt 2 ihres Studienjahrgangs zu-
¡ück und wechseln nach Ablegung der Zwischenprù-
fung in den vorhergehenden Studienjahrgang. 3Die

Anträge sind von den Studierenden spätestens vier
Monate nach Beginn des Studiums zu stellen; ùber sie
ist spätestens fünf Monate nach Beginl des Studiums
zu entscheiden.

(4) lAuf den Vorbereitungsdienst können von der
Ernennulgsbehörde auf Antrag Zeiten eines förderli-
chen Studiums an einer Hochschule, das geeignet ist,
die für den Einstieg in der dritten Qualifikationsebe-
ne erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten zu ver-
mitteln, bis zu einem Jahr angerechnet werden. 2Die

Anträge sind spätestens zwei Monate vor Beginn des
Studiums zu stellen; über sie ist innerhalb von einem
Monat zu entscheiden.
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$43

Inhalt des fachtheoretischen Studiums

(1) Das fachtheoretische Studium erstreckt sich
auf folgende Studienfachgruppen und Studienfächer,
die im Verbuld gelehrt werden können:

7. Studienfachgruppe Recht:

l.l Grundlagen des Rechts und der Rechtsan-
wendung einschließÌich Methodik und Tech-
nik,

7.2 Staats- und Verfassungsrecht,

1.3 Europarecht,

L4 Allgemeines Verwaltungsrecht, Verwaltungs-
verfahrensrecht mit Bezùgen zum besonderen
Verwaltungsrecht, Verwaltungsprozessrecht,

1.5 Recht des Datenschutzes,

1.6 Kommunalrecht,

L7 Recht des öffentlichen Dienstes (einschließ-
lich Arbeits- und Tarifrecht),

1,8 Recht der öffentlichen Sicherheit und Ord-
mrng sowie Grundzùge des Ordnungswid-
rigkeitenrechts mit Bezùgen zum Strafrecht,

1.9 öffentliches Baurecht,

1.10 Umweltrecht,

1,11 Sozialrecht (ausgewählte Gebiete),

1.12 Privatrecht,

1.13 Formen des Verwaltungshandelns ein-
schließIich Zustellungs-, Voìlstreckungs-
und Kostenrecht;

2. Studienfachgruppe Wirtschafts- und Finanzlehre :

2.7 wirtschaftliche GrundJ.agen des Verwal-
tungshandelns,

2.2 Haushaltswesen in der Kommunalverwal-
tung, öff entliche Betriebswirtschaf tslehre,

2.3 Haushaltswesen in der Staatsverwaltung, öf-
f entliche Betriebswirtschaftslehre ;

3. Studienfachgruppe Verwaltungslehre:

3.1 Verwaltungsorganisation,

3.2 Statistik in der Verwaltung,

3.3 Informations- und Kommunikationstechnik,

3.4 sozialwissenschaftliche Grundlagen des Ver-
waltungshandelns, j.nsbesondere Verha-lten
in Organisationen, Arbeit und Kommunika-
tion ln Gruppen, berufliches Selbstverständ-
nis, Fùhren und Geführtwerden und Perso-
nalmanagement.

(2) Die Ausbildungsleitstellen legen im Beneh-
men mit den Beamten und Beamtinnen fest, ob die
Ausbildung im Studienfach Nr. 2.2 oder 2.3 erfolgt.

$44

Leistungsnachweise

llm Rahmen des fachtheoretischen Studiums ha-
ben die Studierenden alle im Studienplan als Leis-
tungsnachweise festgelegten Aufsichtsarbeiten und
sonstigen Arbeiten zu fertigen. 2Dabei dü,rfen nur die
vom Fachbereich jeweils erlaubten Hilfsmittel ver-
wendet werden. 3Für die Bewertung der Leistungs-
nachweise gilt $ 48 entsprechend. aKönnen Studie-
rende einen Leistungsnachweis aus Grtinden, die sie
nicht zu vertreten haben, nicht erbringen, haben sie
die Verhinderung unverzùglich mitzuteilen und nach-
zuweisen, im Fall einer Krankheit grundsätzlich durch
ein ärztliches Zeugnis. sAndernfalls wird jeder fehlen-
de Leistungsnachweis mit ,,0 Punkten", Note ,,unge-
núgend" bewertet.

Abschnitt 2

Prüfungen

Unterabschnitt 1

Prüfungsorgane und Prüiungsverfahren

$45

Durchfùhrung

(1) Die Prùfungen führt das Staatsministerium des
Innern durch.

(2) IDie Pnifungen sind nicht öffentlich; Mitglie-
der des Landespersonalausschusses und Beamte und
Beamtinnen seiner Geschäftsstelle haben Zutritt. '?Bei
der miindlichen Prüfung können bis zur Beratung der
Prüfungsergebnisse Vertreter der beteiligten Staats-
ministerien, der kommunalen Spitzenverbände, der
Präsident oder die Präsidentin der Ausbildungsein-
richtung, Lehrpersonen des Fachbereichs sowie Per-
sonen mit Prüfereigenschaft anwesend sein.

$46

Bildung und Zusammensetzung des
Prùfungsausschusses

(1) Das Staatsministerium des Innern bildet einen
Prùfungsausschuss.
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(2) lDer Prüfungsausschuss besteht aus

einem vorsitzenden Mitglied aus dem Staatsmi-
nisterium des Innern, das mindestens ein Amt der
Besoldunqsgruppe A 14 innehat,

2. dem Leiter oder der Leiterin des Fachbereichs All-
gemeine Innere Verwaltung der Fachhochschule
fùr öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in
Bayern; diese werden von einem stellvertreten-
den Fachbereichsleiter oder einer stellvertreten-
den Fachbereichsleiterin vertreten,

3. einem Mitglied aus der alÌgemeinen inneren
Staatsverwaltung, das mindestens ein Amt der
Besoldungsgruppe A 10 innehaben soll, sowie

drei Mitgliedern aus der Kommunalverwaltung,
die mindestens ein Amt der Besoldungsgruppe
A 10 imehaben sollen; mindestens ein Mitglied
davon muss in der dritten QuaLifikationsebene
eingestiegen sein.

'zDie Mitglieder müssen dem fachlichen Schwerpunkt
nichttechnischer Verwaltungsdienst angehören,

(3) rDie Mitglieder des Prùfungsausschusses und
ihre stellvertretenden Mitglieder werden mit Aus-
nalrme der in Abs. 2 Satz 7 Nr, 2 genannten Personen
vom Staatsministerium des Innern auf die Dauer von
fünf Jahren bestellt, die Mitglieder nach Abs, 2 SaIz I
Nrn. 3 und 4 jeweils im Benehmen mit threr Dienst-
behö¡de. '?Dle Bestellung der Mitglieder aus der Kom-
munalverwaltr.mg erfolgt zudem im Benehmen mit
den kommunalen Spitzenverbänden.

(4) $ 25 Abs, 5 gilt entsprechend mit der Maßgabe,
dass für die Abberufung aus wichtigem Grund nach
$ 25 Abs. 5 Nr. 3 das Staatsministerium des Innern zu-
ständig ist.

047

Beschlussf ätrigkeit und Beschlussf assung
des Prüfungsausschusses

lDer Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn
alle Mitglieder geladen und mindestens das vorsit-
zende Mitglied. sowie drei weitere Mitglieder anwe-
send sind. 'Im Ubrigen gilt $ 26 entsprechend.

ç48

Bewertung der Prüfulgsleistungen

(1) Die einzelnen Leistungen der Studierenden
werden mit einer der folgenden Punktzahlen und der
sich daraus ergebenden Note bewertet,

sehr gut eine besonders hervor-
ragende Leistung

13 bis
15 Punkte,

gut

befriedigend

ausreichend

mangelhaft

ungenügend

eine Leistung, die die
durchschnittlichen An-
f ordenrlgen übertrifft

eine Leistung, die in
jeder Hinsicht
durchschnittlichen An-
forderungen entspricht

eine Leistung, die trotz
ihrer Mängel durch-
sch¡rittlichen Anforde-
rungen noch entspricht

eine an erheblichen
Mängeln leidende, im
Ganzen nicht mehr
brauchbare Leistung

eine völlig unbrauch-
bare Leistung

10 bis
12 Punkte,

7 bis
9 Punkte,

4 bis
6 Pu¡kte,

1 bis
3 Purkte,

0 Punkte

sehr gut,

gut,

befriedigend,

ausreichend,

mangelhaft,

ungenùgend.

(2) Weichen k¡ei schriftlichen Prùfungsleistungen
die Bewertungen der Prüfer und Prüferinnen oder
der Gutachter und Gutachterinnen urn nicht mehr als
zwei Punkte voneinander ab, errechnet sich die Note
aus der durchschnittlichen Punktzahl. 'Bei größeren
Abweichungen wird die Arbeit durch Stichentscheid
bewertet, wenn sich die Prüfer und Prüferinnen oder
die Gutachter und Cutachterinnen nicht einigen oder
bis auf zwei Punkte annähern können.

(3) tGesamtergebnisse sind jeweils auf zwei De-
zimalstellen zu berechnen. 'zDie dritte Dezimalstelle
bleibt unberücksichtigt.

(4) Den errechneten Gesamtergebnissen entspre-
chen folgende Noten:

von

von

von

von

von

von

13,00 bis

10,00 bis

7,00 bis

4,00 bis

1,00 bis

0 bis

15,00 Punkte

12,99 Punkte

9,99 Punkte

6,99 Pu¡kte

3,99 Punkte

0,99 Punkte

Unterabschnitt 2

Zwischenprüfung

$4s

Inhalt, Ablauf u¡rd Verfah¡en

(1) Am Ende des Fachstudienabschnitts 2 ist eine
Zwischenprùfung abzule gen.

(2) Die Zwischenprüfung soll zeigen, ob die Stu-
dierenden jeweils nach ihren Kenntnissen und Fähig-
keiten geeignet sind, die Ausbildung erfolgreich fort-
zusetzen.
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(3) lDie Studierenden haben in einer Bearbei-
tungszeit von jeweils drei Stunden vier schriftliche
Aufgaben aus den bis zum Prüfungstermin vermit-
telten Studienfächern zu fertigen, 2Mindestens zwei
Aufgaben haben ihren Schwerpunkt in den Studien-
fächern der Studienfachgruppe Recht und mindestens
eine Aufgabe in den Studienfächern der Studienfach-
gruppen Wirtschafts- und Finanzlehre oder Verwal-
tungslehre. 3Die Aufgaben sollen an au-feinanderfol-
genden Arbeitstagen gefertigt werden. aAn jedem
Tag darf nur eine Aufgabe gestellt werden.

(4) lZugelassen sind alle Studierenden des jewei-
Ligen Fachstudienabsch¡itts 2, '?Das Prùfungsamt gibt
die Prüfungsorte und Prüfungstermine einschließlich
der Termine für die Wiederholung nach $ 50 sowie die
zugelassenen Hilfsmittel mindestens zwei Monate vor
Beginn der Prüfung bekannt, 3Die Ladung erfolgt öf-
fentlich mit der Bekanntgabe nach Satz 2.

(5) 'Das Gesamtergebnis der Zwisctrenprüfung
wird errechnet aus der Summe der einzelnen Punkt-
zahlen, geteilt durch deren Anzahl. 'zDie Zwischen-
prüfung ist nicht bestanden, wenn

1. mehr als die Hälfte der Prùfungsarbeiten schlech-
ter als ,,ausreichend" bewertet worden ist oder

2. das Gesamtergebnis schlechter als ,,ausreichend"
ist.

3Platzziffern werden nicht festgesetzt. aDas Ergebnis
der Prüfung soll den Prùfungsteilnehmern und Prü-
fungsteilnehmerinnen innerhalb von zwei Monaten
nach dem letzten Tag der gemäß Abs. 4 Satz 2 festge-
legten Termine bekannt gegeben werden.

$50

Wiederholung

rBei erstmaligem Nichtbestehen kann die Zwi-
schenprüfung einmal wiederholt werden; hie¡zu
wird vom Prüfungsamt gesondert geladen. 2Der

Vorbereitungsdienst wird dadurch nicht verlängert.
3Eine Wiederholung zur Notenverbesserung ist nicht
möglich.

Unterabschnitt 3

Qualifikationsprùf un g

051

Prüfungstermine, Prüfi,rrgsteile, Prùfungsf ächer

(1) lDie Qualilikationsprüfung findet einmal im
Kalenderjahr statt. 'Sie besteht aus einer Diplomar-
beit sowie einem schriftlichen und einem mündlichen
Prüfungsteil, :ìI)as Staatsministerium des Innern be-
stimmt die Prüfungsorte und die Prùfungstermine.

(2) Der jeweilige Prüfurgsteil gilt rnit Ablauf des
letzten Tages des nach Abs. 1 Satz 3 bestimmten Zeit-
raums als abgeschlossen.

(3) lDie Prùfung umfasst den gesamten Inhalt des
Studiums. 'zIhr Hauptgewicht liegt auf dem Grundla-
gen- und Methodenwissen. 3Berufsbezogene Gebie-
te, die nicht Gegenstand des Studiums sind, können
geprüft werden, soweit lediglich Ve¡ständnis und Ar-
beitsmethode festgestellt wetden sollen und Einzel-
wissen nicht vorausgesetzt wird.

$52

Zulassung und Ladung

(1) Zur Diplomarbeit ist zugelassen, wer den
Fachstudienabschnitt 3 abgeleistet hat.

12) 
tZrrn schriftlichen und mündlichen Teil der

Qualifikationsprüfulg ist zugelassen, wer

L. die Zwischenprùfung bestanden hat sowie

2. das Ziel der berufspraktischen Ausbildung er-
reicht hat.

'zDie zugelassenen Prüfungsteilnehmer und Pnifungs-
teilnehmerinnen werden zum schriftlichen und mùnd-
lichen Teil der Qualifikationsprüfung geladen, 3Mit

der Ladung werden die zugelassenen Hilfsmittel be-
kanntgegeben.

$53

Diplomarbeit

(1) Mit der DiplomarbeÍt wird die Fähigkeit zur
selbstständigen und wissenschaftLichen Bearbeitung
einer FragesteJ.Iung aus der Berufspraxis mit Bezug zu
den Ausbildunqsinhalten gepruft.

(2) tEine Lehrperson des Fachbereichs schlägt
das Thema der Diplomarbeit vor und betreut diese.
2Themenwünsche der Studierenden und Vorschläge
der Ausbildungsbehörden sollen einbezogen werden.
3Die Themen werden zu Beginn rles Fachstudienab-
schnitts 4 ausgegeben. aDie Arbeit ist spätestens zwei
Monate nach Themenausgabe beim Fachbereich ein-
zureichen, 5Ei¡e nicht oder nicht fristgerecht einge-
reichte Diplomarbeit wird mit ,,0 Punkten", Note ,,un-
genügend" bewertet.

(3) lDie Diplomartreit ist gesondert von zwei Gut-
achtern bzw. Gutachterinnen zu bewerten. 2Erstgut-

achter oder Erstgutachterin ist die Betreuungsperson.
3AIs Zweitgutachter oder Zweitgutachterin sollen
auch Praktiker und Praktikerinnen aus staatlicher und
kommunaler Verwaltung eingesetzt werden.

(4) 1Außer in den Fällen des Abs. 2 Satz 5 führt
die Betreuungsperson mit dem Bearbeiter oder der



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr' 22/2077 567

Bearbeiterin nach der Bewertung ein 15-minütiges
Fachgespräch ük¡e¡ die Arbeit. '?Die Betreuungsperson
zieht eine weitere Person hinzu, die eine Niederschrift
fertigt. 3Das Gespräch wird mit einer Punktzahl be-
wertet.

(5) Das Gesamtergebnis für die Diplomarbeit wird
errechnet aus der Summe der zweifachen Punktzahl
für die schriftliche Ausarbeitung und der Punktzahl
fùr das Fachgespräch, geteilt durch drei.

(6) Zu den weiteren Einzelheiten des Verfahrens
trifft der Fachbereich eine Regelung, die der Zustim-
mung des Staatsministeriums des Innern bedarf.

$54

Schriftlicher Teil

(1) lln der sch¡iftlichen Prüfung haben die Prú-
fungsteilnehmer und Prüfungsteilnehmerinnen in
ei¡rer Bearbeitungszeit von jeweils fùnf Stunden im
Rahmen der Prùfungsfächer sechs Aufgatlen zu fer-
tigen, davon

1, mindestens drei Aufgaben mit dem Schwerpunkt
aus den Studienfächern der Studienfachgruppe
Recht ($ 43 Abs. 1 Nr. 1) sowie

2, mindestens eine Aufgabe mit dem Schwerpunkt
aus den Studienfächern der Studienfachgruppen
Wirtschafts- und Finanzlehre oder Verwaltungs-
lehre ($ 43 Abs. 1 Nrn. 2 und 3),

'?Aufgaben können an einer Datenverarbeitungsanla-
ge gestellt werden,

(2) lDie Aufgaben sollen an aufeinanderfolgen-
den Arbeitstagen gefertigt werden. '?An jedem Tag
da¡f nur eine Aufgabe gestellt werden.

(3) Das Gesamtergebnis der schriftlichen Prüfurtg
lvird errechnet aus der Summe der einzelnen Punkt-
zahlen, geteilt durch die Anzahl der Aufgaben.

$55

Mùndlicher Teil

(1) LDie mündliche Prüfung findet im Anschluss
an die schriftliche Prùfung statt. '?An der mündlichen
Prüfung darf nur teilnehmen, wer mindestens vier
Aufgaben der schriftlichen Prüfung bearbeitet hat.

(2) Die mùndliche Prùfung dient der Feststellung
der Fach- und Handlungskompetenz.

(3) lDie mündliche Prüfung findet in Form einer
Einzelprüfung statt.'zDie Prüfungsteilnehmer und
Prüfungsteilnehmerinnen haben einen vorg e gebenen
Sachverhalt oder eine Problemstellung der Praxis ei-
genständig darzulegen, eine Lösung vorzuschlagen

und in Antworten die Lösung uld das fachliche Um-
feld zu erläutern. 3Prtfungsgegenstand können dani-
ber hinaus Kenntnisse in den ubrigen Studienfächem
sein. dDie Prüfungsdauer beträgt 30 Minuten. sErfor-

dert der Sachverhalt oder die Problemstellung eine
Vorbereitungszeit, ist diese nicht auf die Prùfungszeit
anzurechnen.

(4) rDie Mitglieder der Prüfungskommission set-
zen in gemeinsamer Beratung eine Punktzahl fest.
2Das Ergebnis der mündlichen Prüfung errechnet sich
aus dem Durchschnitt der Belvertungen beider Mit-
glieder.

$56

G esamtprüfungsergebnis

Bei der Bildung des Cesamtprüfungsergebnisses
werden berùcksichtigt

1. das Gesamtergebnis der schriftlichen Prüfttng
mit 55 v.H.,

2. das Ergebnis der mündlichen Prüfung
mit 15 vH.,

3. das Gesamtergebnis fùr die Diplomarbeit
mit 15 v. H. und

4. das Gesamtergebnis der Zwischenprüfung ($ 49
Abs. 5 Satz 1) mit 15 v.H.

$s7

Nichtbestehen

Die Qualifikationsprùfung ist nicht bestanden,
wenn

l. mehr als die Hälfte der schriftlichen Prúfungs-
arbeiten schlechter als,,ausreichend" bewertet
worden ist oder

2. die Gesamtprúfungsnote schlechter als ,,ausrei-
chend" ist.

$58

Bekanntgabe der Ergebnisse

(1) Das vorsitzende Mitglied der Prüfungskom-
mission frlLr die mùndLiche Prùfung gibt den Prri-
fungsteilnehmern und Prüfungsteilnehmerinnen das
Ergebnis der mùndlichen Prùfung unmittelbar nach
dessen Feststellung bekannt.

(2) Prüfulgsteilnehmer und Prùfungsteilneh-
merinnen, die die Qualifikationsprüfung bestanden
haben, erhalten ein Prüfungszeugnis, aus dem zu er-
sehen sind:
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7. das Gesamtprùfungsergebnis nach Pltnktzahl und
Notenstufe,

2. die Platzziffer mit Angabe der Anzahl aÌler Prü-
fungsteilnehmer und Prüfungsteilnehmerinnen,
der Zahl derjenigen, die die Prùfung bestanden
haben und der Zahl der Prùfungsteilnehmer und
Prùfungsteilnehmerinnen mit gleicher Platzziff er,

3. die Einzelergebnisse fù¡ die schriftlichen Prü-
fungsarbeiten,

4. das Gesamtergebnis der schriftlichen Prúfung,

5. das Ergebnis der mündlichen Prrifung,

6. das Gesamtergebnis für die Diplomarbeit sowie

V. das Gesamtergebnis der Zwischenprùfung.

(3) 0 33 Akrs. 3 bis 5 gelten entsprechend.

ç5e

Wiederholung

rBei erstmaligem Nichtbestehen kann die gesam-
te Qualifikationsprüfung einmal am nächstfolgenden
Prüfirlgstermin wiederholt lverden. 'zAußer in den
Fällen des $ 35 Abs. 1 APO und des $ 53 Abs.2 Satz 5

kanl der Prüfungsteiìnehmer oder die Prúfungsteil-
nehmerin bei der Wiederholungsprúfung bis spätes-
tens 31. Oktober schriftlich gegenuber dem Prùfungs-
amt erklären, ob er oder sie eine erneute Diplomarbeit
mit anderer Themenstellung anfertigt oder die Bewer-
tung der ersten Diplomarbeit in das Gesamtergeb-
nis der Wiederholu¡rgsprùfung einÏließen soll. 3Zur

Verbesserung der Prùfungsnote kann die gesamte
Qualifikationsprüfung einmal am nâchstfolgenden
Prüfungstermin mit Ausnahme der Diplomarbeit wie-
derholt werden. o$$ 34, 51 bis 58 und 60 gelten mit
der Maßgabe entsprechend, dass das Thema der Di-
plomarbeit jedem Prüfungsteilnehmer oder jeder Prù-
fulgsteilnehmerin unmittelbar im Anschluss an ihre
mündliche Prüfung ausgegeben wird.

$60

Übemahme in die nächstniedrigere
Qualifikationsebene

rEntsprechen die..Leistungen im VorL¡ereitungs-
dienst nicht den für Amter ab der dritten Qualifika-
tionsebene zu stellenden Anforderungen, ist atrer die
Eignulg für Ämter ab der zweiten Qualifikationsebe-
ne im nichttechnischen Verwaltungsdienst anzuneh-
men, kann der Beamte oder die Beamtin mit seiner
oder ihrer Zustimrnung in den Vorbereitulgsdienst für
den Einstieg in der zweiten Qualifikationsebene über-
nommen werden, wenn hierfür ein dienstliches Inter-
esse besteht. 'zDer bereits abgeleistete Vorbereitungs-
dienst kann auf den fùr den Einstieg in der zweiten

Qualifikationsebene abzuleistenden Vorbereitungs-
dienst angerechnet werden. 3Das Gleiche gilt fitr Be-
amte und Beamtinnen, die die Qualifikationsprùfung
endgúltig nicht bestehen oder auf die Wiederholungs-
prùfung verzichten.

Teil 6

Sonstige Bestimmungen, Schlussvorschrift en

$61

Be dienstete öff entlich-rechtlicher Religions-
geseÌlschaften

(1) 1Für dle zugelassenen Bediensleten der öffent-
lich-rechtlichen Religionsgesellschaften gelten die
Vorschriften dieser Vero¡dnung sinngemäß. 'zMit dem
zweimaligen Nichtbestehen der Zwischenprùfung er-
lischt die Zulassung. 3Die Prùfungsergebnisse dieser
Bediensteten bteiben bei der Festsetzung der Platzzif-
fer nach $ 33 Abs. 2 Nr. 2 bzw. $ 58 Abs. 2 Nr. 2 unbe-
rücksichtigt. aDie nach den Bestimmungen der $$ 27

bis 35 bzw. 51 bis 60 abgelegte Prüfung gilt nicht als
Qualifikationsprüfung im Sinn des Leistungslauf-
bahngesetzes.

(2) Auf Grund einer Vereinbarung zwischen der
ReLigionsgesellschaft und der jeweiligen Ausbil-
dungsbehörde können diese Bediensteten im Rahmen
der Ausbildungsabschnitte des berulspraktischen
Studiums in einzelnen Ausbildungsbereichen bei den
in g 6 genannten Aust¡ildungsbehörden ausgebildet
werden.

$62

Inkraf ttreten, Außerkraf ttreten

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom
1. September 2011 in Kraft.

(2) Mit Ablauf des 31. August 2011 treten

7. die Zulassungs-, Ausbìldungs- ltnd Prüfungsord-
nung fúr den gehobenen nichttechnischen Ver-
waltungsdienst (ZAPOgVD) vom 12. August 2003
(GVBI S. 646, BayRS 2038-3-2-1-I), zuletzt geän-
dert durch $ 1 der Verordnung vom 23. Juni 2009
(GVBI S. 229), und

2. die Zulassungs-, Ausktildungs- und Prüfungs-
ordnung fùr den mittleren nichttechnischen Ver-
waìtungsdienst (ZAPOmVD) vom 18. Juli 2002
(GVBI S. 356, BayRS 2O3B-3-2-2-l), zuletzt geän-
dert durch $ 2 der Verordnttng vom 23. Juni 2009

IGVBI S. 229),

außer Kraft.
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063

Ubergangsregelungen

(1) 1Fùr Beamte urrd Beamtinnen, die die Ausbil-
dung für den Einstieg in der dritten Qualifikations-
ebene vor dem 1. Oktober 2011 begonnen haben, gilt
hinsichtlich der Bewertung der Prüfungsleistungen
$ 33 der in $ 62 Abs. 2 Nr. 1 genannten Verordnung
bis zum Abschluss ihrer Ausbildung fort. 'zSchließen
Beamte und Beamtinlen im Sinn des Satzes 1 die
Zwischenprüfung nicht bis zum 30. Juni 2l12bzw. die
Qualifikationsprüfung nicht bis zum 31. März 2014
ab, bestimmt das Staatsministerium des Innem, ob die
Bewertung der Prüfungsleistungen nach $ 33 der in
$ 62 Abs. 2 Nr, 1 genannten Verordnung oder nach
$ 48 dieser Verordnung erfolgt.

(2) Für Beamte und Beamtinnen, die die Ausbil-
dung fùr den Einstieg in der dritten Qualifikations-
ebene vor dem 1. Oktobe¡ 2010 begonnen haben,
gelten hinsichtlich der Bildung von Studienschwer-
purrkten $ 18 Abs. 2 und $ 41 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 der
in $ 62 Abs, 2 Nr. 1 genannten Verordnung bis zum
AbschÌuss ihrer Ausbildung fort.

(3) lWer eine Anstellungs- oder Laufbahnprù-
fulg fúr den mitUeren nichttechnischen Verwal-
tungsdienst nach der bis 31. August 2002 geltenden
Zulassungs-, Ausbildungs- und Prûfungsordnung fùr
den mitUeren nichttechnischen Verwaltungsdienst
(ZAPOmVD) vom 11. August 19BB (GVBI S, 262,
BayRS 2038-3-2-2-I) erfolgreich abgelegt hat, ist be-
rechtigt, die Berufsbezeichnung,,Verwaltungswirt"
oder ,,Verwaltungswirtin" zu führen, 'Auf Antrag
wird hierüber eine Urkunde von der Bayerischen
Verwaltun gss chule erteilt.

(4) tWer eine Laufbahnprüfung nach der bis
31. Januar 2009 geltenden Zulassungs-, Ausbildungs-
und Prüfungsordnung für den mittleren Forstverwal-
tungsdienst (ZAPOlmtrv) vom 5. August 1985 (GVBI
S. 456, BayRS 2038-3-7-13-L) erfolgreich abgelegt

hat, ist berechtigt, die Berufsbezeichnung ,,Verwal-
tungswirt" oder ,,Verwaltungswirtin" zu fùhren. 2Auf

Antrag wird hierùber vom Staatsministerium fùr Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten eine U¡kunde
erteilt,

München, den 25. Oktober 2011

Bayerisches Staatsministerium des Innern

Joachim F{ e rrm a nn, Staatsminister

Bayerisches Staatsministerium
fi.ir Wissenschaft, Forschung und Kunst

Dr. Wolfgang H e u b i s c h, Staatsminister

Bayerisches Staatsrninisteriurn
für Unterricht und Kultus

Dr. Ludwig Sp a enI e, Staatsminister

Bayerisches Staatsministerium für
Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und

Technologie

Martin Zeil , Staatsminister

Bayerisches Staatsministerium
für Umwelt und Gesundheit

Dr, Markus S ö d e r, Staatsminister

Bayerisches Staatsministerium
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Helmut B run n e r, Staatsminister


